
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Vernehmlassung zu einer Teilrevision des Raumplanungs- und Baugesetzes 
betreffend die Berücksichtigung von gravitativen Naturgefahren im Rahmen 
von Baubewilligungsverfahren 
 
Sehr geehrte Frau Pegoraro 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, zur Teilrevision des RBG Stellung beziehen 
zu können. 
 
Die Vorlage sieht eine Änderung des RBG sowie die Erhöhung des Sollstellenplans 
des kantonalen Bauinspektorats zur Umsetzung der gesetzlichen Änderungen vor. 
 
Die SP Baselland begrüsst die vorgeschlagenen Änderungen des RBG. 
 
Die vorgeschlagenen Ergänzungen oder Neuerungen fügen sich folgerichtig in den 
seit 2006 im Gang befindlichen Prozess der Implementierung einer Naturgefahren-
karte im Kanton Basel-Landschaft ein. Die vorgeschlagenen Änderungen beziehen 
sich logischerweise auf Neu- und Umbauten. Es stellt sich allerdings die Frage nach 
dem Umgang mit bestehenden Bauten, die  auf Grund der Naturgefahrenkarte 
gefährdet sein könnten. Wir erwarten, dass die Landratsvorlage diesen Aspekt 
aufgreift und eine Antwort darauf formuliert. 
 
Die Umsetzung im Rahmen des Baubewilligungsverfahrens hat erhebliche 
finanzielle Konsequenzen. Die SP BL kann nachvollziehen, dass neue Aufgaben 
eine Erhöhung des Sollstellenplans zur Folge haben. Da das Ausmass aber bisher 
erst geschätzt werden kann, Erfahrungswerte also noch nicht vorhanden sind, sind 
die geforderten zusätzlichen Stellenprozente vorläufig befristet zu bewilligen. 
Zudem stellt sich die Frage, ob nicht wenigstens ein Teil der zusätzlichen Kosten 
durch eine Erhöhung der Gebühren abgedeckt werden kann. 
 
Die SP Baselland stimmt der Erhöhung des Sollstellenplans zu. Sie verlangt 
aber, dass diese vorerst auf vier Jahre befristet wird und nach Vorliegen eines 
Erfahrungsberichts neu dem Landrat zu beantragen ist. In der Landratsvor-
lage ist aufzuzeigen, wie die Zusatzkosten wenigstens teilweise durch eine 
Gebührenerhöhung aufgefangen werden können. 
 
Mit freundlichen Grüssen 
 
 
 
Pia Fankhauser 
Präsidentin SP Baselland      
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